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Die obligatorische Midchenfortbildungsschule.

Von Frau Richter-Bienz, Basel.

(Schluss.)

Dass neben der Kinderpflege auch ein Wort iiber die Erziehung am Platze
ist, wird wohl jedem verstindlich sein. Wir wollen doch nicht, dass unsere
Schiilerinnen nur die korperliche Pflege des Kindes kennen lernen, sie sollen
auch iiber die geistige, d. h. die Pflege des Gemiites und die Charakterbildung
nachdenken lernen. Die Belehrung iiber Erziehung fiihrt zur Selbsterziehung.
Marg. Henschke sagt dariiber: ,Es gibt kein stiarkeres Mittel zur Selbsterziehung,
als der Gedanke an die Verantwortlichkeit einen anderen zu erziehen. Es gibt
aber auch kein besseres Mittel zur Erregung des sympathetischen Interesses,
des Interesses am Zustand unserer Mitmenschen, als die Beschiftigung mit Er-
ziehungsfragen, besonders wenn dieselbe mit praktischer Betitigung auf diesem
Gebiet verbunden ist.“

Zur praktischen Betitigung gehort das Uben von Beschiftigungsspielen,
das Erzihlen kleiner Geschichten durch die Schiilerin, das Sammeln von
Kinderliedern, ferner der Besuch von Krippen, Kindergarten und anderen Kinder-
pflegeanstalten. Der Besuch darf aber nur in kleinen Gruppen stattfinden, da
man die betreffenden Anstalten einem Massenbesuch aus leicht begreiflichen
Griinden nicht aussetzen darf. Von grossem Wert fiir unsere jungen Midchen
ist es aber, wenn sie sich abwechslungsweise kiirzere oder lingere Zeit in
Kindergarten, Krippen usw. betitigen konnen.

Durch das neue Zivilgesetz ist der Frau eine vermehrte Handlungsfihigkeit
zugekommen. Sie kann ihr Vermdgen, ibren Erwerb selbst verwalten, sie ist
zur Abfassung eines rechtsgiiltigen Testamentes so gut berechtigt als ihr Gatte.
Sie behilt das elterliche Recht iiber ijhre Kinder auch nach dem Tode des
Gatten und verwaltet selbststindig derem Vermogen. Diese vermehrten Rechte
bringen der Frau aber auch vermehrte Pflichten und fordern dringend eine
Belehrung in Rechtssachen. Die wenigsten Frauen wissen Niheres iiber diese
neuen Rechte und Pflichten, besohders da unsere hohen Bundesrite der Frauen
im Gesetz mit Wohlwollen gedachten, aber das Buch selbst, das diese neue
Botschaft enthilt, den Schweizerfrauen vorenthalten haben. Die Fortbildungs-
schulen sollen deshalb als neues Fach in ihren Lehrplan aufnehmen die Biirger-
kunde. Den Schiilerinnen soll erkldrt werden: Die Verfassung — unsere
stidtischen Behorden — das Vormundschaftswesen und #dhnliche Institutionen.
Ferner soll ihnen vom schweizerischen Zivilgesetz soviel mitgeteilt werden, als
die Frau von demselben wissen muss. Kerschensteiner sagt in seinem Vortrag
iiber die zeitgemisse Ausgestaltung der Madchenfortbildungsschule: ,Handeln
wir bei allen unseren Organisationen von Midchenschulen nach dem von uns
als richtig erkannten Prinzipe, dass alle Erziehung ihre letzten Ziele in der
staatsbiirgerlichen Erziehung hat, und dass die staatsbiirgerliche Erziehung des
Méddchens mit der Erziehung zum Weibe zusammenfillt, dann werden uns alle
Wege nach Rom fiihren.“

Die weibliche Handarbeit muss in Anbetracht der wenigen Stunden, die uns
fir die obligatorische Fortbildungsschule zur Verfiigung stehen, als wahlfreies
Fach erklirt werden. Es ist mir vollkommen klar, dass eine weitere Ausbildung
in diesem Fach fiir unsere Midchen von Vorteil wire, aber es darf zugleich
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konstatiert werden, dass die Schiilerinnen unserer Basler-Mittelschulen, sowohl
in Anfertigung neuer Wische, als auch in verschiedenen Flickarbeiten, aner-
kennenswerte Kenntnisse und Fertigkeiten fiir ihr spiteres Leben gewinnen, und
dass ferner mannigfache Kurse reichliche Gelegenheit bieten, um sich in der
Handarbeit fortzubilden. -

Nehmen wir das Twurnen in unser Pensum auf, so miissen die Stunden auf
den Abend verlegt werden. Die Madchen mit sitzender Beschiftigung werden
fraglos Lust haben, ihre Glieder zu dehnen und Kraftproben abzulegen; anders
verhilt es sich mit Berufen die korperlich ermiiden, wie z. B. Biigeln-, Haus-
halt-, Laufmédchen und #hnliche. Diesen wird eine weitere Anstrengung wie
Turnen eher schadlich sein, es wird sie jedenfalls iibermiiden. Es muss deshalb
ernstlich erwogen werden, ob das Turnen, so zutriglich dasselbe fiir die jungen
noch nicht ausgewachsenen Korper ist, so wiinschenswert fiir die Blutzirkulation
und die Lungen, ob dasselbe nicht trotzdem als fakultatives Fach gelten soll.

Wir haben also festgestellt, dass das erste Jahr der obligatorischen Fort-
bildungsschule sich mit Haushaltungskunde, Gesundheitslehre, Kinder- und Kranken-
pflege beschiftigen soll, als Fortsetzung des in der 4. respektiv 3. Deutschklasse
der Sekundarschule genossenen Kochunterrichtes. ‘

Das 2. Jahr sollte die gewerbliche Ausbildung fiir Lehrtochter, oder die
kaufminnische Ausbildung fiir Ladengehilfinnen und verwandte Berufe umfassen.
Solche obligatorischen Kurse fiir Lehrtéchter der weiblichen Gewerbe bestehen
bereits in Basel, sie sind auf Anregung der Frauen des Lehrlingspatronates
letztes Friihjabr eroffnet worden. Diese Kurse dauern ein Jahr mit wochentlich
4 Stunden, 2 theoretischen, Deutsch und Rechnen, 2 Stunden Musterzeichnen
und schliessen mit der Lehrlingspriifung ab. Bei den Meisterinnen fand sich fiir
diese Fachkurse vielfach ein erfreuliches Entgegenkommen. Der Grund ist eines-
teils darin zu suchen, dass die Nachfrage nach Lehrtéchtern grosser ist als das
Gesuch nach Lehrstellen, da zur Zeit die meisten Midchen die Bureaus und
Verkaufsstellen den gewerblichen Berufen vorziehen, anderseits sind sich die
Lehrmeisterinnen bewusst, wie viel ihnen selbst an theoretischer Ausbildung
fehlt und sie zeigten deshalb die notige Emsxcht fiir ihre Lehrtochter diese
Ausbildung zu begriissen,

Unser Lehrlingsgesetz mit seiner Vollziehungsordnung, den sanitiren,
schiitzenden und auf eine griindliche Ausbildung dringenden Vorschriften, bietet
eine nicht zu unterschitzende Garantie fiir die berufliche Ausbildung der Lehr-
tochter. Das Gesetz erhielt eine wertvolle Ergiinzung darch die von der Pestalozzi-
Gesellschaft gegriindete, jetzt dem Vormundschaftswesen unterstellte Lehrstellen-
~ vermittlung. Fiir ungelernte Arbeiterinnen soll das 2. Jahr der Kinder- und
Krankenpflege sowie Erziehungslehre gewidmet sein, wodurch im 1. und 2. Jahr
mehr Zeit gewonnen wiirde fiir Ubungen in Deutsch, Lektiire, Aufsatz und
Rechnen. Dem 3. Jahr wiirde die Biirgerkunde zugewiesen, ferner Erklirungen
iiber das Versicherungswesen, den Wechsel und die Biirgschaft, Anlage von
Ersparnissen, Erklirung von Aktien und Obligationen, kleine Aufsitze, Lektiire
- und Rechnen.

Fiir schwachbegabte Schiilerinnen soll das Lehrziel entsprechend vereinfacht
werden, und vorwiegend auf praktische Betitigung angelegt sein. Fiir diejenigen
Miadchen die keine Schulkiiche besucht haben, weil ihr Schulaustritt in einer
untern Klasse erfolgt ist, sollte der Kochunterricht in der Fortbildungsklasse
obligatorisch sein. s scheint tatsichlich notig zu sein, gerade diese schwach-
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begabten Schiilerinnen jhauswﬁ'tschaftlich heranzubilden, sagte mir doch vor
Jahren; —: es gab damals noch keine Deutschklassen: — ein Lehrer, dass die
dimmsten .Madchen aus seiner Klasse immer zuerst heiraten. :

- Die Verteilung des Lehrziels auf drei Jahre baut sich auf den Lehrgang
unserer Mittelschulen auf, doch kénnte auch anders vorgegangen werden, und zwar
nach dem Vorbild der Miinchner Fortbildungsschule, die unter Dr. Kerschensteiner
eine mustergiiltige Ausgestaltung erhalten hat.! Kerschensteiner schreibt dariiber:
,Von grisster Bedeutung erscheint nach allen meinen Erfahrungen die Erfiillung
der Forderung, die Fithrung des gesamten Unterrichtes der Fortbildungsklassen
durch entsprechend vorgebildete, weibliche Lehrkrifte, und zwar von so grosser,
dass ich jede Fortbildungsschulorganisation fiir Madchen von vornherein fiir
verfehlt halte, die nicht vorzugsweise mit Lehrerinnen arbeitet. Wo es sich um
die Erziehung fiir den natiirlichen Beruf der Frau, in des Wortes- allgemeinster
Bedeutung handelt, wird die Lehrerin, ich mdchte sagen schon instinktmissig,
die rechten Mittel und Wege finden, ihm ihre Geschlechtsgenossinnen zuzufiihren.
Man sage auch nicht, dass die Kraft der Lehrerin der Aufabe nicht gewachsen
sei, nach meinen Erfahrungen in Miinchen haben die Lehrerinnen der Midchen-
Fortbllduncrsschulen nicht bloss die ihnen gestellten Aufgaben bestens erfiillt,
sondern auch eine erkleckliche Anzahl weiterer freiwilliger Aufgaben, und zwar
meist mit jener Hingabe. die eine angeborene Tugend des weiblichen Geschlechts
ist.“ Soweit Kerschensteiner. Es sollte deshalb befiirwortet werden, dass in der
obligatorischen Fortbildungsschule fiir Madchen die weiblichen Lehrkrifte vor-
herrschen. '

Zum Schluss mochte ich Sie an die Worte erinnern, die Frau Coradi-Stahl
am ersten schweizerischen Informationskurs fiir Jugendfiirsorge den Teilnehmern
sagen liess: ,Die Erziehung der Midchen zum Mutterberuf bleibe in Zukunft
nicht mehr dem blinden Zufall iiberlassen, Staat und Gemeinde miissen das
grosste Interesse daran nehmen an der Erziehung zu guten Miittern mitzuwirken.
In der Familie wurzelt das Gute und Grosse des gesamten Volks- und Staats-
lebens.

,Gebt dem Lande gute Miitter und um euer Land wird es wohl he-
stellt sein.“

Konig Herodes.
Eine geschichtliche Studie.
(Schluss.)

Neue Familienzerwiirfnisse.

Die Jahre 20—14 waren die glinzendste Zeit von Herodes Regierung ;
der Rest seines Lebens aber ist erfilllt von Familienelend, vor dessen Tragik
alles iibrige zuriicktritt.

Die beiden Sohne Mariamnes, Alexander und Aristobul, waren wihrend
ihres Aufenthaltes in Rom zu stolzen Gestalten herangewachsen. Ihr offenes

! Uber die Miinchener weibliche Fortbildungsschule siehe Referat von Friulein
Sumper aus Miinchen, mit dessen Abdruck in der heutigen Nummer begonnen ist.



	Die obligatorische Mädchenfortbildungsschule : (Schluss)

